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Liebe Rotkreuzfreundinnen und -freunde, 
liebe an Hamburgs Rotkreuzgeschichte Interessierte, 

der Zweite Weltkrieg hat nicht nur Tod, Verwüstung und größtes Leid über die Menschen 
gebracht, ab 1938 waren bis 1945 auch die Machtverhältnisse in Europa völlig verändert. 
Staaten wurden zerschlagen, Territorien wurden einverleibt und in große Gebiete marschier-
ten die Kriegsparteien ein und hielten sie teilweise für Jahre besetzt. Das alles hatte natürlich 
auch Einfluss auf die Arbeit des Roten Kreuzes – sowohl des Deutschen Roten Kreuzes als 
auch auf die anderer Nationaler Rotkreuz-Gesellschaften.  

Erst mit dem 4. Genfer Abkommen von 1949 wird gemäß Artikel 63 zugesichert, dass im 
Falle einer Besetzung die anerkannten lokalen Gesellschaften der Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung ihre Arbeit nach den Grundsätzen der Bewegung fortsetzen dürfen und die 
Besatzungsmacht keine Veränderungen im Personal oder in der Zusammensetzung dieser 
Gesellschaften verlangen darf, die deren Arbeit beeinträchtigen könnten. Aber dieses Ab-
kommen wurde leider erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges geschlossen. 

Im vorliegenden Themenblatt soll ein wenig der Frage nachgegangen werden, in welcher 
Form das Deutsche Rote Kreuz im o. g. Zeitraum in den besetzten Gebieten eingebunden 
war. Wenn dem Verfasser entsprechende Unterlagen vorlagen, wurde auch auf die Rolle 
und Aufgaben der jeweiligen Nationalen Rotkreuzgesellschaften, die in der überwiegenden 
Mehrzahl der besetzten Gebiete fortbestanden, kurz eingegangen. Vom Fortbestehen ihrer 
Arbeit zeugen in diesem Themenblatt Rotkreuz-Belege aus den besetzten Ländern. Nicht 
eingegangen wird in diesem Themenblatt auf die Arbeit des IKRK in den genannten Gebie-
ten und somit auf die tatsächlichen, möglichen oder eben nicht möglichen Hilfen für Kriegs-
gefangene, Zivilinternierte, Deportierte, Flüchtlinge, Vertriebene, Insassen in Gefängnissen 
und Konzentrationslagern, in die auch das Deutsche Rote Kreuz und die – soweit noch vor-
handen – jeweiligen Nationalen Rotkreuzgesellschaften nur äußerst begrenzt eingebunden 
waren. Dieser Opfergruppen sei an dieser Stelle jedoch in besonderem Maße gedacht. 

Mit diesen Fragestellungen befasst sich ausführlich: Jean-Claude Favez. Warum schwieg 
das Rote Kreuz. Deutsche Ausgabe 1994, über die entsprechende Arbeit in den besetzten 
Gebieten siehe insbesondere S. 297-361. 
            Ihr 

Die Entwicklungen in den einzelnen Ländern 

Österreich 

Durch den Anschluss Österreichs an 
das Deutsche Reich mit dem soge-
nannten Wiedervereinigungsgesetz 
vom 13. März 1938 hörte auch das 
Österreichische Rote Kreuz auf, als 
Nationale Rotkreuzgesellschaft zu 
existieren. Mit der Verordnung des 
Reichsinnenministeriums vom 23. Mai 
1938 wurden die österreichischen Rot-
kreuzverbände in das seit 1937 zentra-
lisierte Deutsche Rote Kreuz eingeglie-
dert und als eigenständige Organisa-

tionen aufgelöst. Zugleich mit der Ver-
ordnung wurde eine neue Landes-
stelle XVII in Wien eingerichtet. Im Juli 
1938 kam die Errichtung einer weite-
ren Landesstelle XVIII in Salzburg hin-
zu, die im August desselben Jahres 
ihre Arbeit aufnahm. Die Landes- 
stelle XVII behielt die Zuständigkeit für 
die ehemaligen Bundesländer Wien, 
Nieder- und Oberösterreich, die nördli-
chen Teile des Burgenlandes sowie 
den von der Steiermark abgetrennten  
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Bezirk Bad Aussee. Die neue Landes-
stelle XVIII umfasste die früheren Bun-
desländer Salzburg, Steiermark, Tirol, 
Vorarlberg sowie den südlichen Teil 
des Burgenlandes. Nach der erzwun-
genen Abtretung des Sudetenlandes 
an das Deutsche Reich im Oktober 
1938 wurden der Landesstelle XVII 
noch die südböhmischen und die süd-
mährischen Gebiete angegliedert, der 
Landesstelle XVIII wurden im Zuge der 
Eroberungen im Zweiten Weltkrieg 
noch die bis dahin zu Jugoslawien 
gehörende Untersteiermark und Ober-
krain zugeschlagen.  

Böhmen und Mähren 

In Folge der vom Deutschen Reich 
provozierten Sudetenkrise wurde 
in der Nacht vom 29. auf den 
30. September 1938 zwischen 
dem Deutschen Reich, dem Verei-
nigten Königreich, Frankreich und 
Italien das Münchner Abkommen 
geschlossen. Es bestimmte, dass 
die Tschechoslowakei – die hierzu 
gar nicht gefragt wurde – das Su-
detenland an das Deutsche Reich 
abtreten musste. Gleich am nächsten 
Tag begann die deutsche Wehrmacht 

mit ihrem Einmarsch. Polen be-
setzte aufgrund des Abkommens 
am 2. Oktober 1938 das Olsage-
biet/Teschener Gebiet. Und Un-
garn wurden nach bilateralen Ge-
sprächen im Ersten Wiener 
Schiedsspruch am 2. November 
1938 Gebiete in der Südslowakei 
und der Karpaten-Ukraine zuge-
sprochen.  

Am 14. März 1939 erklärte sich die 
Slowakei für unabhängig. Unter 
massivem Druck des Deutschen 
Reiches und entgegen 
den Münchner Verein-
barungen unterzeichne-
te dann am folgenden 
Tag die sogenannte 
Rest-Tschechei einen 
Protektoratsvertrag. Das 
Gebiet wurde am 
15./16. März besetzt 
und annektiert, es be-
hielt lediglich noch eine 
begrenzte Selbstverwal-
tung. 

Am 11. Oktober 1939 wurde im Pro-
tektorat Böhmen und Mähren mit Zu-
stimmung des Reichsinnenministeri-
ums und der Wehrmacht eine eigene 
Landesstelle eingerichtet (Morgen-
brod/Merkenich, S. 182). Dem Verfas-
ser ist nicht bekannt, ob für diese Lan-
desstelle ursprünglich die Nummer XIX 
vorgesehen war, dann aber aus ir-
gendwelchen Gründen doch nicht ver-
geben wurde; zumindest geht die Zäh-
lung später mit den Nummern XX und 
XXI weiter. Der stellvertretende DRK-
Landesführer Dr. Fritz Plato, 
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der zugleich Leiter der Abtei-
lung Gesundheitswesen beim 
Reichsprotektor für Böhmen 
und Mähren war, schilderte in 
einem Vermerk von wohl 
1940/41 die Hauptaufgabe 
des DRK wie folgt: …unter 
der DRK-Flagge dem vormar-
schierenden Deutschtum zu 

folgen und ihm zur gesundheitlichen 
Betreuung zur Verfügung zu stehen. 
Er meinte damit u. a. die Mitarbeit bei 
der erbbiologischen Erfassung und 
Bewertung. Und er führt weiter aus: 
Gewaltige Ströme deutschen Ahnener-
bes sind in den Jahrzehnten und Jahr-
hunderten vor dem Weltkrieg [gemeint 
ist der Erste Weltkrieg] in Böhmen und 

Mähren geflos-
sen und haben 
den Tschechen 
nordisches 
Rassegut ge-
schenkt, durch 
das sie sich 
jetzt vorteilhaft 
von anderen 
Slawen unter-
scheiden. … Es 
liegt im deut-
schen Interes-
se, diese Strö-
me guten deut-
schen Blutes 
dem deutschen 
Volke wieder-
zugewinnen. 

Dazu gehört viel ermittelnde, prüfende 
und untersuchende Tätigkeit, bei der 
das DRK seine Kräfte zur Verfügung 
stellt. 

Am 22. Juli 1940 wurde das Tschecho-
slowakische Rote Kreuz mitsamt sei-
nen Gliederungen von Reichsprotektor 
Konstantin von Neurath aufgelöst, und 
das obwohl sich die Aktivitäten des 
Deutschen Roten Kreuzes vornehm-
lich auf die verstreut im Protektorat 
lebende deutsche Minderheit kon-
zentrierten. Nur aus dieser bezog das 
DRK auch seine Mitglieder. Dadurch 
waren manche DRK-Kreisstellen jetzt 
für Gebiete mit bis zu einer Million Ein-
wohnern zuständig. Die Liga der Rot-
kreuzgesellschaften hatte übrigens 
schon Anfang 1940 auf ein Schreiben 
von W. G. Hartmann vom 12. Februar 
hin das Tschechoslowakische Rote 
Kreuz aus seinem Briefkopf gestri-
chen. 

Nach einem Dekret der tschechoslo-
wakischen Exilregierung vom 1. Sep-
tember 1940 wurde es jedoch unter 
dem Vorsitz von Hana Beneschova, 
der Ehefrau des Exilpräsidenten 
Edvard Benesch, zumindest formal 
wieder aktiviert. In Tschechien über-
nahm das DRK Liegenschaften und 
Material zur weiteren Nutzung, jedoch 
nur begrenzt die Aufgaben der frühe-
ren Nationalen Rotkreuzgesellschaft. 
Wichtige Bereiche wie der Rettungs-
dienst sowie die Gesundheits- und 
Erholungsfürsorge brachen für die 
tschechische Bevölkerung fast völlig 
zusammen. Bei Plato heißt es hierzu, 
das DRK habe sorgfältig vermieden, 
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über das unbedingt nötige Maß hinaus 
selbst die Befugnisse zu übernehmen, 
auf die die autonomen [tschechischen] 
Dienststellen Wert legen und diesen 
auch durch den Reichsprotektor aus-
drücklich zuerkannt worden waren. Er 
sagt allerdings nichts dazu, wie die 
Dienststellen dazu auch tatsächlich 
in der Lage sein sollten, wo man 
doch das Material beschlagnahmt 
hatte. Einige der früheren Mitglie-
der des Tschechoslowakischen 
Roten Kreuzes blieben den huma-
nitären Aufgaben jedoch treu. 

(Angaben des Tschechischen Ro-
ten Kreuzes im Rahmen von des-
sen Ausstellung zum 100jährigen 
Bestehen in Prag 2019, sowie zu 
Böhmen und Mähren: Morgenbrod/
Merkenich, S. 318-322). 

 

Slowakei 

Der Slowakische Staat, bisweilen 
auch Erste Slowakische Republik 
genannt, existierte zunächst nur 
zwischen 1939 und 1945, am 
18. März 1939 wurde ein Schutz-
vertrag mit dem Deutschen Reich 
geschlossen. Immer häufiger waren 
Veröffentlichungen wie die Wo-
chenblätter zweisprachig – slowa-
kisch und deutsch. In den folgen-
den Jahren war der slowakische 
Staat Verbündeter im Krieg gegen 
Polen und die Sowjetunion und 
stand an der Seite der s. g. Ach-
senmächte. Unter dem Eindruck 
der sich nähernden sowjetischen 
Truppen brach am 29. August 1944 
in der Slowakischen Republik ein 
Nationalaufstand aus, mit dem sich 
gegen die beginnende Okkupation 

durch die deutsche Wehrmacht ge-
wehrt wurde. Er endete am 28. Okto-
ber 1944. Bis zur Besetzung der Slo-
wakei durch die Sowjetunion im April 
1945 konzentrierte sich der Wider-
stand nunmehr auf den Partisanen-
kampf.  

Entsprechend den staatlichen Struktu-
ren bildete sich mit dem Slowakischen 
Roten Kreuz auch eine eigene Rot-
kreuzgesellschaft, auch wenn sich die 
Exilgesellschaft weiterhin als Tsche-
choslowakisches Rotes Kreuz sah. 
Dennoch unterhielt das Slowakische 
Rote Kreuz Kontakte zur Exilvertretung 
des Tschechoslowakischen Roten 
Kreuzes in London und erhielt von dort 
auch Hilfslieferungen (siehe Maren 
Hachmeister. Selbstorganisation im 
Sozialismus. Das Rote Kreuz in Polen 
und der Tschechoslowakei 1945-1989. 
2019, S. 28).  

 

Polen 

Am 1. September 1939 begann der 
deutsche Angriff auf Polen, zwei Tage 
später erklärten Frankreich und Groß-
britannien Deutschland den Krieg. Der 

Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Am 
6. Oktober 1939 kapitulierten die letz-
ten polnischen Truppenverbände. 
Gemäß ihrem Vertrag vom 28. Sep-
tember 1939 teilten das Deutsche 
Reich und die Sowjetunion Polen 
unter sich auf. Westpolen, Zentralpo-

len mit Ausnahme der Woiwod-
schaft Bialystok und die westli-
chen Teile Südpolens fielen an 
das Deutsche Reich. Mit Erlass 
vom 8. Oktober 1939 wurde ein 
Teil der eroberten Gebiete abge-
trennt und dem deutschen Staat 
eingegliedert – darunter die Ge-
biete, die bis zum Ende des Ers-
ten Weltkriegs zum Deutschen 
Reich gehört hatten. Zu den ein-
gegliederten Gebieten gehörten 
die s. g. Reichsgaue Wartheland/
Posen und Westpreußen sowie 
Gebiete südlich von Schlesien, die 
dieser Provinz zugeschlagen wur-
den. Der Regierungsbezirk 
Zichenau kam zu Ostpreußen. 

Danzig war bereits am 1. September 
wieder ins Reich eingegliedert wor-
den und wurde Westpreußen zuge-
ordnet. Die übrigen vom Deutschen 
Reich besetzten Gebiete wurden per 
26. Oktober 1939 zum Generalgou-
vernement, bestehend aus fünf Dis-
trikten, erklärt. Für dieses wurde eine 
eigenständige zivile Besatzungsver-
waltung installiert, die die militärische 
Besatzung ablöste. Die staatliche 
Gewalt lag beim Generalgouverneur, 
dessen Sitz in Krakau war. Seit dem 
31. Juli 1940 bezeichnete er sich als 
die Regierung des Generalgouverne-
ments, auch wenn die obersten 
Reichsbehörden direkte Anordnungen 
für das Gebiet treffen konnten. 
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Roten Kreuzes aus Frankreich von 1939  
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Im Sommer 1944 
wurde das General-
gouvernement bis 
zur Weichsel und 
ab dem 12. Januar 
1945 die westlichen 
polnischen Gebiete 
von der Roten Ar-
mee erobert. 

Das Deutsche Rote 
Kreuz wurden nach 
der Eingliederung 
der o. g. Gebiete 
zum 1. November 
1939 um die Landesstellen XX 
– Danzig – und XXI – Posen – 
erweitert; an deren Spitze wur-
den hochrangige SS-Führer 
gestellt (siehe: Birgitt Morgen-
brod/Stephanie Merkenich. Das 
Deutsche Rote Kreuz unter der 
NS-Diktatur 1933-1945. 2008, 
S. 182). 

Hinsichtlich des Polnischen 
Roten Kreuzes hatte es offen-
bar zunächst Überlegungen 
seitens der Reichsregierung 
gegeben, dieses aufzulösen. 
Auch auf Drängen des DRK 
wurde dann allerdings u. a. aus 
außenpolitischen Erwägungen 
davon Abstand genommen. 
Und es wurde die Entschei-
dung getroffen, es im Generalgouver-
nement bestehen zu lassen und der 
deutschen Zivilverwaltung zu unterstel-
len. Eine gewisse Aufsichtsfunktion 
übte zudem der Beauftragte des Deut-
schen Roten Kreuzes beim General-
gouverneur für die besetzten pol-
nischen Gebiete mit Sitz in Krakau 
aus. Diese Funktion hatte ab Januar 

1940 DRK-
Oberstführer Dr. 
Louis Sanne 
inne, der von 
1920 bis 1926 
und von 1930 
bis 1933 Präsi-

dent des Hamburger Roten Kreuzes 
gewesen war. Sanne war zwar am 
1. Mai 1933 in die NSDAP eingetreten, 
aber gehörte nicht der SS an. Er löste 
Dr. Rudolf Dengel ab, der diese 
Aufgabe von Oktober bis Dezember 
1939 innehatte und übte seine Funk-
tion in Polen bis August 1940 aus; er 
verstarb dann im Oktober in Berlin 
(siehe auch Rotkreuznotizen, Aus-

gabe 9). Die Kompetenzen waren von 
Anfang an dadurch beschränkt, dass 
einerseits die Koordination sämtlicher 
Rotkreuzaktivitäten im Gebiet dem 
DRK-Präsidium vorbehalten blieb, er 
andererseits auf eine enge Zusamme-
narbeit mit den Verwaltungsbehörden 
des Generalgouverneurs angewiesen 
war. Neben dem Sitz in Krakau kamen 
später DRK-Dienststellen in Lublin und 
Lemberg hinzu. Im Sommer 1942 
meinte man kurzfristig, dass nach dem 
Kriegseintritt der USA außenpolitische 
Rücksichtnahme nun nicht mehr erfor-
derlich seien und das DRK-Präsidium 
stand dem Gedanken einer etwaigen 
Auflösung des Polnischen Roten 
Kreuzes recht positiv gegenüber – 

zumal man sich 
einen erheblichen 
Vermögenszu-
wachs durch eine 
unentgeltliche 
Übertragung von 
dessen Eigentum 
erhoffte. Dennoch 
blieb es bei des-
sen Bestehen.  
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Karte des Generalgou-

vernements  

Dr. Louis Sanne 

Karte der Aufteilung Polens  

Ausweis einer Mitarbeiterin der Kinderfürsorgesektion des Polnischen Roten Kreuzes von 1940  
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setzung durch den deutschen 
Generalgouverneur Frank am 
25. Oktober 1943 Präsident 
des Polnischen Roten Kreu-
zes war und im Juni 1940 
auch den Vorsitz im Haupt-
hilfsausschuss übernahm. Als 
Vertreterin des Polnischen 
Roten Kreuzes fungierte zu-
nächst Gräfin Lubienska, die 
später in ein Konzentrations-
lager eingeliefert wurde. Die 
Spenden wurden nach einem 
festen Schlüssel aufgeteilt: 
45 % für die karitative Sektion 
der Stadt Krakau, 20 % für 
die Caritas, 25 % für das Pol-
nische Rote Kreuz und 10 % 
für die jüdische Organisation. 
Die Tätigkeit des Haupthilfs-
ausschusses wurde ab Mitte 
1942 immer mehr einge-

schränkt. So waren z. B. ab Sommer 
1943 Hilfslieferungen an die jüdische 
Bevölkerung im Osten, so sie denn 
überhaupt noch in ihren angestamm-
ten Wohngebieten existierte, unter 
Beteiligung des DRK gar nicht mehr 
möglich. Allerdings vermerken die Be-
richte des Polnischen Roten Kreuzes 
über die Hilfsaktionen für die Zivilbe-
völkerung aus dem Jahr 1944 weiter-
hin noch einen Anteil für Juden und die 
Zusammenarbeit mit der Jüdischen 
Sozialen Selbsthilfe. Favez hält diese 
Angaben angesichts der realen Situa-
tion der jüdischen Bevölkerung jedoch 
für wenig glaubwürdig. 

(Die Angaben dieses Abschnitts sind 
vorrangig entnommen: Riesenberger, 
S. 318-322; Babette Quinkert, Christop 
Dieckmann, Tatjana Tönsmeyer 
(Herausgeber). Kooperation und Ver-
brechen – Formen der „Kollaboration“ 
im östlichen Europa 1939-1945. 
2. Auflage 2005, S. 126-130; Favez, 
S. 311-313)  

Dem Deutschen Roten Kreuz wurden 
im Generalgouvernement vom Ober-
kommando der Wehrmacht die Aufga-
ben der Auskunftsstelle nach Art. 77 
des Genfer Abkommens zu den 
Kriegsgefangenen von 1929 übertra-
gen. Zudem wurden in großem Maße 
DRK-Schwestern, -Schwesternhelfe-
rinnen und -Sanitäter im rückwärtigen 
Bereich der Front in der Verwundeten-
pflege eingesetzt. Betreuungshelferin-
nen, später auch Nachrichtenhelferin-
nen kamen in großer Zahl in Soldaten-
heimen, Betreuungsstellen, Verpfle-
gungseinheiten, Frontsammel- und 
Frontleitstellen und bei der Betreuung 
volksdeutscher Umsiedler und  

Fortsetzung auf Seite 7) 

Neben der polnischen Rot-
kreuzgesellschaft im Lande 
gab es noch eine im Exil, 
zunächst in Paris, später bei 
der Regierung in London 
(Die Angaben beruhen zum 
großen Teil auf: Jean-
Claude Favez, Warum 
schwieg das Rote Kreuz, 
1994, S. 299; Dieter Riesen-
berger. Das Deutsche Rote 
Kreuz. 2002, S. 319; Mor-
genbrod/Merkenich, S. 307-
309). 

Die Fürsorge für die polni-
sche Bevölkerung war vor 
allem einer Hilfsaktion aus-
ländischer Gesellschaften – 
darunter des Amerikani-
schen, des Niederländi-
schen, des Belgischen, des 
Dänischen, des Schwedi-
schen, des Schweizerischen 
und des Brasilianischen Ro-
ten Kreuzes, aber auch an-
derer Hilfsorganisationen wie 
der Quäker – zu verdanken. 
Für sie hatte der Beauftragte 
des DRK, Sanne, die Verbin-
dung mit den polnischen 
Hilfsorganisationen herzu-
stellen. Die Verteilung der 
Hilfsgüter erfolgte unter Auf-
sicht des DRK-Beauftragten, 
beobachtet von Vertretern 
des Amerikanischen Roten 
Kreuzes. Auf polnischer Sei-
te fungierte als Ansprech-
partner ein im Februar 1940 
gebildeter Haupthilfsaus-
schuss unter Präsidentschaft 
von Fürst Janusz Radziwill. 
Als Vizepräsident gehörte 
ihm Graf Adam Ronikier an, 
der später bis zu seiner Ab-

Von oben nach unten : 

Postkarte an das Polnische Rote Kreuz von 1940; 

Brief an die Bezirksverwaltung des Polnischen Roten 

Kreuzes von 1940; Suchdienstschriftwechsel an das 

Polnische Rote Kreuz 1940; Briefmarke mit Zuschlag 

zugunsten des Kriegshilfswerks des DRK aus dem 

Generalgouvernement von 1940 aus Warschau  

Briefmarken mit Zuschlag zugunsten des 

Kriegshilfswerks des DRK aus dem Gene-

ralgouvernement von 1940 aus Krakau  
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Flüchtlinge nicht nur in Polen, sondern 
in fast allen besetzten Gebieten zum 
Einsatz. Beispielhaft seien hier nur 
einmal die Zahlen der Soldatenheime 
genannt: Generalgouvernement 
(Anfang 1941: 50), Belgien (Anfang 
1941: 36), Niederlande (Anfang 1941: 
2), Norwegen (Anfang 1941: 21), Ost-
land (Ende 1942: 130), Frankreich 
(Ende 1942: rd. 270) und Griechen-
land (Mitte 1944: rd. 60). 

(Zu diesem Abschnitt siehe: Riesen-
berger, S. 319-332) 

 

Benelux-Länder 

Am 10. Mai 1940 begann die als Fall 
Gelb des deutschen Westfeldzugs 
bezeichnete Invasion in die drei 
neutralen Länder Niederlande, Belgien 
und Luxemburg. Mit der Kapitulation 
der belgischen Streitkräfte endete 
diese achtzehn Tage später am 
28. Mai, nachdem die Niederlande 
bereits am 15. Mai die Kapitulation 
unterzeichnet hatten. Dabei sollte die 
Invasion in diese drei Länder lediglich 

als Vorstufe für den 
Fall Rot, den Angriff 
Deutschlands auf 
Frankreich, dienen.  

 

Niederlande 

Mit dem Angriff auf 
die Niederlande flieht 
die niederländische 
Königin auf Anraten 
ihres Ministerrats mit 
diesem nach Großbri-
tannien. Am 29. Mai 

1940 bestellt das Deutsche Reich ei-
nen Reichskommissar für die besetz-
ten Niederlande. Erst im April 1945 
konnten kanadi-
sche Truppen wei-
te Teile des Lan-
des wieder befrei-
en, die endgültige 
und vollständige 
Befreiung erfolgte 
erst kurz vor 
Kriegsende am 
5. Mai. 

Das Niederländi-
sche Rote Kreuz 
konnte auch unter 
der Besetzung 
fortbestehen und 
insbesondere in 
der Verwundeten-
versorgung und -
pflege weiterarbei-
ten. An dessen 
Spitze standen mit 
der Kronprinzessin 
Juliana und Baron 
Willem Jacob van Lynden dezidierte 
Gegner des nationalsozialistischen 
Systems. Allerdings verhielt es sich 

hinsichtlich seiner Aktivitäten in Bezug 
auf die jüdische Bevölkerung sowie die 
innerhalb und nach außerhalb der Nie-
derlande Deportierten und die politi-
schen Gefangenen sehr defensiv. Ent-
sprechende Hilfe kam allenfalls von 
einzelnen Untergliederungen und Ein-
zelpersonen. Das brachte ihm nach 
dem Krieg massive Kritik auch im eige-
nen Land ein. Das Leitungsgremium 
des Niederländischen Roten Kreuzes 
gab den deutschen Direktiven nach 
Auffassung Margot van Kootens nur 
allzu leicht nach und leistete keinerlei 
Widerstand. Zahlreiche Einzelmitglie-
der und Gruppierungen des Niederlän-
dischen Roten Kreuzes hatten diesen 
Widerstand jedoch durchaus geleistet.  

Zunächst hatte es 
im Juli 1941 sei-
tens des Reichs-
kommissars für 
die besetzten nie-
derländischen 
Gebiete den Ver-
such gegeben, 
das Niederländi-
sche Rote Kreuz 
gewissermaßen 
einzudeutschen, 
indem er die Be-
zeichnung Deut-
sches Rotes 
Kreuz für die Nie-
derlande verwen-
dete. Allerdings 
legte dagegen der 
Chef des Amtes 
Auslandsdienst 
des DRK, Walther 
Georg Hartmann, 
im August schärfs-

ten Protest ein. Seit dem 1. September 
1941 war dann ein DRK-Beauftragter 
für die besetzten niederländischen 
Gebiete mit Sitz in Den Haag ernannt, 
von Anfang an bekleidete Obermedizi-
nalrat Dr. Wilhelm Reuter dieses Amt, 
das häufig auch eine Art Doppelfunk-
tion beinhaltete. Einerseits trat dieser 
nämlich als Vertreter des DRK auf, 
andererseits hatte z. B. Reuter gleich-
zeitig die Funktion des Leiters der Ab-
teilung Volksgesundheit beim Reichs-
kommissar inne. Im Sommer 1942 
nahm dann 
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1 Der von einem Komitee unter Leitung von 
Koos Vorrink nach dem Krieg erstellte Parcel 
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Rote Kreuz ihre Lebensmittelpakete an die 
Lager geschickt. 
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Reichskommissar Seyß-Inquart erneut 
massiv Einfluss, diesmal auf personel-
le Entscheidungen im Niederländi-
schen Roten Kreuz. Mit Utrecht W. B. 
Engelbrecht, niederländischer Kom-
missar der Provinz Utrecht, berief er 
einen engagierten Nationalsozialisten 
zum Präsidenten des Niederländi-
schen Roten Kreuzes. Gleichwohl 
führte dieser Eingriff noch nicht zum 
Rücktritt des gesamten Vorstands der 
Gesellschaft. Immer stärker mussten 
alle Außenkontakte des Niederländi-
schen Roten Kreuzes, auch die mit 
dem IKRK und Schwestergesellschaf-
ten, über das DRK-Präsidium laufen. 
Auslandsreisen waren abzustimmen, 
vereinzelt wurden die für die Entsen-
dung vorgesehenen Delegierten von 
deutscher Seite abgelehnt und konn-
ten die Reise nicht antreten.  

Gegen Ende 1943/Anfang 1944 wurde 
den Mitgliedern der Samariterkolonnen 
das Tragen der Uniform verboten und 
aus politischen Gründen die Durchfüh-
rung eigener Straßensammlungen 
untersagt. Am 31. Juli 1944 standen 
führende Mitglieder des Niederländi-
schen Roten Kreuzes dann wegen 
deutschfeindlicher Kundgebungen vor 
dem Gericht des Kommandierenden 
Generals und Befehlshabers der Trup-
pen des Heeres in den Niederlanden 
und bekamen – wenn auch milde – 
Urteile. Als die Besatzer immer stärker 
Einfluss auf personelle Entscheidun-
gen nahmen und im November 1944 
das Mitglied des niederländischen Vor-
stands, Carel Piek, zum Generalsekre-
tär bestimmten, legten nunmehr die 
anderen Vorstandsmitglieder kollektiv 
ihr Amt nieder. Am 8. Dezember wurde 
dann zudem noch mit Generalkonsul 
Willem Dyserinck als Zweitem Vorsit-
zenden des Hauptvorstands als Nach-
folger von Baron van Lyndens ein wei-
terer den Nationalsozialisten Naheste-
hender in die Führung des Niederlän-
dischen Roten Kreuzes berufen. Viele 
Mitglieder und ehemalige Funktionäre 
gingen jetzt in den Untergrund und 

setzen ihre Arbeit dort u. a. unter dem 
Namen Das Schwarze Rote Kreuz fort. 
Piek war vorher der Leiter der Winter-
hulp Nederland, des niederländischen 
Zweigs der Deutschen Winterhilfe, 
gewesen und galt gegenüber den Be-
satzern als äußerst willfährig. Nach der 
Ernennung Pieks fand am 7. Dezem-
ber 1944 im Beisein des Beauftragten 
des DRK in den Niederlanden – immer 
noch Reuter – eine Besprechung über 
die Reorganisation des Niederländi-
schen Roten Kreuzes statt, die zu fol-
genden Ergebnissen führte: Die von 
der Wehrmacht zuvor beschlagnahm-
ten Fahrzeuge wurden zurückgege-
ben, deren Zahl für das Niederländi-
sche Rote Kreuz jedoch auf 225 be-
schränkt. Krafträder waren ebenso 
wenig erlaubt wie Krankenkraftwagen. 
Die Personalstärke wurde auf 3.000 
Mitarbeiter verringert, die von der Mili-
tärbehörde Ausweis und abgestempel-
te Armbinde erhielten. Der Reichskom-
missar in den Niederlanden Seyß-
Inquart äußerte sich am 7. Januar 
1945 zu den Vorgängen im Rundfunk. 
Es sei notwendig gewesen, im Nieder-
ländischen Roten Kreuz Ordnung zu 
schaffen, ohne es eindeutschen oder 
zu einer NS-Organisation machen zu 
wollen. Es müsse sich jedoch darauf 
konzentrieren, den eigenen Landsleu-
ten zu helfen. 
Gemeint war 
damit offenbar, 
dass es sich 
auf die Mitwir-
kung der unter 
Aufsicht des 
DRK-Beauf-
tragten ste-
henden Vertei-
lung der Hilfs-
güter des 
IKRK und des 
Schwedischen 
Roten Kreuzes 
konzentrieren 
solle. 

(Die Angaben dieses Absatzes sind 
entnommen: Margot van Kooten. Here 
to Help. 150 years Netherlands Red 
Cross. 2017, S. 41-47 und Riesenber-
ger, S. 335-338 sowie Morgenbrod/
Merkenich, S. 312-318). 

 

Belgien 

Nach der Invasion der deutschen 
Truppen ging die belgische Regierung 
ins Exil nach London. Der König ver-
blieb im Land, legte allerdings seine 
Amtsgeschäfte nieder. Das Gebiet 
Eupen-Malmedy, das bis 1920 zum 
Deutschen Reich gehört hatte, wurde 
am 18. Mai 1940 wieder eingegliedert. 
Am 1. Juni annektierte Deutschland 
weitere überwiegend deutschsprachi-
ge Gemeinden, die auch vor 1920 
nicht zum Reich gehört hatten. Bis Juli 
1944 stand an der Spitze Belgiens ein 
Militärbefehlshaber, die belgische Ver-
waltung setzte ihre Arbeit fort; die letz-
ten Monate der Besatzung standen 
unter nationalsozialistischer, ziviler 
Leitung. Die Besetzung des Landes 
durch das Deutsche Reich dauerte bis 
zum September 1944. Am 2. Septem-
ber überquerten die ersten amerikani-
schen, einen Tag später die ersten 

britischen Trup-
pen die belgische 
Grenze. Am 
17. September 
war fast das ge-
samte Staatsge-
biet befreit. Aller-
dings führte die 
Ardennenoffensi-
ve der deutschen 
Wehrmacht im 
Osten des Landes 
ab dem 6. De-
zember noch ein-
mal zu erbitterten 
Kämpfen, die auf 
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belgischem Staatsgebiet erst am 
4. Februar 1945 endgültig endeten. 
Nach dem Krieg fielen zunächst nicht 
nur die annektierten, sondern auch 
weitere Gebiete Deutschlands vo-
rübergehend an Belgien. Die endgülti-
ge heutige Grenzziehung erfolgte erst 
mit dem Grenzvertrag vom 24. Sep-
tember 1956 und der Grenzkorrektur 
vom 25. August 1958. 

Für Belgien und Nordfrankreich nennt 
die vom Amt Auslandsdienst des DRK 
der Liga der Rotkreuzgesellschaften 
am 26. Februar 19942 übersandte 
Liste der DRK-Beauftragten und 
-Vertreter in den besetzten Gebieten 
als Beauftragten DRK-Oberfeldführer 
Dr. Klein. Er hatte seinen Sitz in Brüs-
sel und war gleichzeitig für Belgien 
und Nordfrankreich – vergleichbar dem 
Zuschnitt des Militärbezirks – zustän-
dig (Morgenbrod/Merkenich, S. 311). 

 

Luxemburg 

Luxemburg wurde gleich am ersten 
Tag des Westfeldzugs, am 10. Mai 
1940, bis auf kleinere Gebiete im Sü-
den des Landes fast vollständig be-
setzt. Die Großherzogin und die Re-

gierung flüchteten 
über Frankreich 
und Portugal nach 
Großbritannien. Bis 
zum 2. August 
1940 stand Luxem-
burg zunächst un-
ter Militärverwal-
tung, dann bis 
1944 unter einem 
Chef der Zivilver-
waltung und war für 
die Eingliederung 
in das Deutsche 
Reich vorgesehen. 
Am 22. Oktober 
1940 wurden die 
luxemburgische 
Abgeordnetenkam-
mer und der luxem-
burgische Staatsrat 

aufgelöst. Mitte September 1944 er-
reichte der amerikanische Vormarsch 
Luxemburg, kurzfristig geriet es dann 
zwischen Mitte Dezember 1944 und 
Mitte Januar 1945 im Rahmen der 
deutschen Ardennenoffensive noch 
einmal unter deutsche Besetzung.  

Frankreich 

Nach Einnahme der Be-
nelux-Staaten richtet sich 
der am 10. Mai 1940 be-
gonnene Westfeldzug 
nunmehr von dort aus 
ganz gegen das Hauptziel 
Frankreich. Am 14. Juni 
wurde Paris besetzt und 

am 22. Juni wurde der Waffenstillstand 
unterzeichnet. Mit ihm wurde der 
Großteil – rund 60 % – des Landes, 
der Norden und Westen Frankreichs, 
deutsche Besatzungszone und einem 
Militärbefehlshaber unterstellt. Der 
besetzte nördliche Teil wurde dem 
Militärbezirk Belgien angegliedert. Der 
unbesetzte Südosten wurde von der 
neuen französischen Regierung unter 
Marschall Pétain, dem s. g. Vichy-
Regime, von Vichy aus verwaltet. Ita-
lien übernahm die Verwaltung einer 
Zone in den Westalpen vom Genfer-
see bis zum Mittelmeer nach Nizza. 
Das Gebiet von Elsass-Lothringen 
wurde entgegen dem Waffenstill-
standsvertrag deutscher Zivilverwal-
tung unterstellt und de facto annektiert. 
Nach der Landung der Alliierten in 
Nordafrika im November 1942 wurde 
auch Südfrankreich militärisch von 
deutschen Truppen besetzt und die 
französische Armee entwaffnet. Offizi-
ell blieb die französische Regierung 
bestehen, wurde aber dem  
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deutschen Befehlshaber für das Hee-
resgebiet Südfrankreich unterstellt. Am 
6. Juni 1944 landeten die ersten alliier-
ten Truppen in der Normandie, nach-
dem schon im Oktober 1943 die italie-
nischen Truppen von Korsika vertrie-
ben worden waren. Am 25. August 
wurde Paris befreit, am 16. September 
1944 erfolgt die Kapitulation der sich 
zurückziehenden deutschen Truppen 
bei Beaugency, am 17. März 1945 
wird auch das Nordelsass vollständig 
befreit.  

Wie schon anhand o. g. Beispiele be-
schrieben, war das Deutsche Rote 
Kreuz in den meisten besetzten Gebie-
ten – sofern sie nicht annektiert waren 
– durch formell ernannte Beauftragte 
vertreten. Sie hatten die Aufgabe, An-
forderungen der Wehrmacht mit den 
Möglichkeiten des Roten Kreuzes ab-
zustimmen, Rotkreuzeinsätze zu koor-

dinieren, Erholungseinrichtungen für 
Soldaten zu schaffen, Hilfssendungen 
zu verteilen und mit den einheimischen 
Rotkreuzgesellschaften Kontakte her-
zustellen.  

In Frankreich kümmerte sich das DRK 
gemeinsam mit der NS-Volkswohlfahrt 
darum, denjenigen unter den rund 
zehn Millionen vor den deutschen 
Truppen nach Süden Geflüchteten, 
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die wieder zurückkehren woll-
ten, dabei behilflich zu sein, 
indem es die sanitäre Versor-
gung übernahm und sein moto-
risiertes Bereitschaftslazarett 
zur Hilfe für Kinder, Gebrechli-
che und Kranke einsetzte. Auch 
um die Rückführung aus dem 
Elsass und Lothringen geflüch-
teter Volksdeutscher bemühte 
sich das DRK. Ab Dezember 
1940 war allein das DRK für die 
Flüchtlinge zuständig und be-
diente sich dabei des dem 
deutschen Winterhilfswerk 
nachgebildeten Entráide 
d´hiver, bzw. des dessen Lei-
tung unterstehenden französi-
schen Hilfswerks Secours na-
tional. Ebenfalls dem DRK wur-
de die Aufgabe der Suche nach 
vermissten und gefangen ge-
nommenen französischen Sol-
daten übertragen.  

Im Laufe der Jahre richtete das 
DRK zudem eine Reihe von 
Versorgungs- und Ausbildungs-
stätten für Rotkreuztätigkeiten 
ein. Auf Vorschlag des DRK-
Beauftragten in Frankreich be-
schloss das DRK-Präsidium, in 
Frankreich Ortsgemeinschaften 
des DRK für die zahlreichen 
Auslands- und Volksdeutschen 
ins Leben zu rufen. Im April 
1942 wurde in Paris die erste 
DRK-Auslandsgemeinschaft 
gegründet. Der Umfang der 
DRK-Aktivitäten in Frankreich war 
mehr als doppelt so groß wie in allen 
anderen besetzten Gebieten zusam-
men. 

Beauftragter des Deutschen Roten 
Kreuzes in Frankreich war zumindest 
seit 1941 und mindestens bis 1944 
DRK-Generalhauptführer Dr. Busse, 

der sein Stabsquartier in einer reprä-
sentativen Villa in Neuilly/Paris hatte. 

Neben dem Beauftragten für Frank-
reich gab es noch einen eigenen Be-
auftragten des DRK für Lothringen mit 
Sitz in Metz; zudem waren offenbar 
Teile von Elsass-Lothringen der Lan-
desstelle V zugeschlagen worden. 

(Die Angaben dieses Absatzes 
beruhen größtenteils auf Rie-
senberger, S. 333-335 sowie 
Morgenbrod/Merkenich, S. 311) 

Kanalinseln 

Die beiden vor der französi-
schen Küste gelegenen Kanal-
inseln Guernsey – zusammen 
mit den Nachbarinseln Al-
derney, Sark u. a. – und Jersey 
– ebenfalls zusammen mit wei-
teren kleineren Inseln – haben 
in Großbritannien den Status 
einer Vogtei. Sie gelten nicht 
als Teil des Vereinigten König-
reichs, sondern sind als Kron-
besitz unmittelbar der briti-
schen Krone unterstellt. Im 
Zweiten Weltkrieg befürchtete 
man in Großbritannien, dass 
nach der Eroberung Frank-
reichs durch das Deutsche 
Reich dieses nunmehr seinen 
Blick nach Großbritannien wer-
fen würde. Am 20. Mai 1940 
wurden die leitenden Staatsbe-
diensteten sowie zahlreiche 
Kinder nach England evakuiert, 
kurze Zeit später ordnete die 
britische Regierung die Demili-
tarisierung der Inseln an. Am 
28. Juni 1940 wurden die ers-
ten Bomben über den Inseln 
abgeworfen, zwei bzw. drei 
Tage später landeten dann 
deutsche Truppen auf den In-
seln und besetzten sie. Guern-

sey wurde seitens der Deutschen als 
Ausgangspunkt für den Angriff auf 
England ausersehen und wurde von 
diesen – als Teil des s. g. Atlantikwalls 
– entsprechend militärisch befestigt. 
Auf Alderney wurde als Außenstelle 
des Konzentrationslagers Neuengam-
me 
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bei Hamburg das Konzentrationslager 
Aurigny, auch Lager Sylt genannt, er-
richtet. Erst am 9. Mai 1945 unter-
zeichnete der deutsche Inselkomman-
dant die Kapitulation.  

Nach der Landung der Alliierten in der 
Normandie waren die Kanalinseln vom 
deutschen Einflussgebiet abgeschnit-
ten, das betraf auch die Versorgung 
auf den Inseln. Umso wichtiger wurde 
jetzt die Rolle des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz. Am 27. De-
zember 1944 traf endlich die lang er-
sehnte Hilfe mit der Vega, dem vom 
IKRK gecharterten Frachtschiff, ein 
und brachte ein wenig Erleichterung. 
Das IKRK hatte schon die Jahre zuvor 
intensiv auf den Inseln bei der Vermitt-

lung des Schriftverkehrs mit dem Mut-
terland Großbritannien gewirkt.  

 

Norwegen 

Bereits am 9. April 1940 hatte mit dem 
Unternehmen Weserübung die Beset-
zung Norwegens durch deutsche Trup-
pen begonnen. Bis zum 10. Juni wurde 
seitens der Norweger gegen die Deut-
schen gekämpft, dann kapitulierte 
auch die letzte norwegische Division. 
Der norwegische König und die legiti-
me norwegische Regierung hatten sich 
am 7. Juni ins Exil nach London bege-
ben, sie hatten die Forderung nach 
sofortiger Kapitulation im April nicht 
angenommen. In London bildeten sie 
eine Exilregierung. Als oberster Vertre-

ter des Deutschen Reiches wurde der 
ehemalige Gauleiter von Essen als 
Reichskommissar für Norwegen einge-
setzt, das norwegische wurde dem 
deutschen Recht unterstellt. Die Be-
setzung Norwegens endete erst mit 
Kriegsende am 8. Mai 1945. 

In Norwegen wurde gleich nach der 
Besetzung beim dortigen Reichskom-
missar in Oslo ein Beauftragter des 
DRK angesiedelt. Per Sondererlass 
oblagen hier allerdings anders als im 
Generalgouvernement Fragen der An-
nahme und Koordinierung ausländi-
scher Hilfslieferungen nicht dem DRK-
Präsidium, sondern waren jeweils 
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zwischen dem Reichskommissar und 
den wechselnden DRK-Beauftragten – 
1941 wird in dieser Funktion der DRK-
Feldführer Dr. Rudolf Schmidt, im Feb-
ruar 1942 DRK-Oberfeldführer 
Dr. Heinrich genannt – abzustimmen 
(siehe Morgenbrod/Merkenich, 
S. 310).  

 

 

Dänemark 

Zeitgleich mit der 
deutschen Invasi-
on in Norwegen 
marschierten deut-
sche Truppen 
zwecks Sicherung 
der Ostseezugän-
ge am 9. April 
1940 in Dänemark 
ein. Angesichts 
der gewaltigen 
militärischen Über-
macht erklärte 
Dänemark am 
darauffolgenden 
Tag seine Kapitu-
lation. Im Gegen-
zug sicherte das 
Deutsche Reich 
trotz Errichtung 
eines Besatzungs-
regimes dem Land 
die politische Un-
abhängigkeit zu. 
Die Nordschles-
wig-Frage wurde 
nicht erneut aufge-
worfen, es kam 
nicht zu Grenzrevi-
sionen. Erst nach 
Streiks, Sabota-
gen und Wider-
stand und einem 
nicht nachgekom-
menen Ultimatum 
der Deutschen 
vom 28. August 
1943 wurde am 
nächsten Tag die 
dänische Regie-
rung aufgelöst. 
Die Besetzung 
endete kurz vor 
Kriegsende, am 
5. Mai 1945. 

 

Balkan 

Im Zuge des Bal-
kanfeldzugs griff 

die deutsche Wehrmacht nach dem 
Desaster der italienischen Truppen im 
Vorjahr in Griechenland und Albanien 
am 6. April 1941 das Königreich Jugo-
slawien und das Königreich Griechen-
land an. Unterstützung erhielten die 
deutschen von italienischen, bulgari-
schen und ungarischen Truppen. Am 
17. April kapitulierte Jugoslawien. Es 
wurde in zehn Teile mit staatsrechtlich 
unterschiedlichem Status zerschlagen.  

Kroatien wurde zum unabhängigen 
Staat und ein Vasallenstaat des Deut-
schen Reiches.  

Ungarn besetzte die Südbaranja und 
die Batschka.  

Bulgarien besetzte den Großteil Maze-
doniens.  

 

Serbien 

Nach der Zerschlagung Jugoslawiens 
wurde Serbien auf seine Grenzen von 
1912 ohne Mazedonien und das West-
banat beschränkt, zur deutschen Ein-
flusszone erklärt und unter deutsche 
Militärverwaltung gestellt. 

Das Jugoslawische Rote Kreuz bat 
von sich aus unmittelbar nach der Ka-
pitulation des Landes um Entsendung 
eines DRK-Beauftragten, um den Kon-
takt mit den deutschen Militär- und 
Zivilbehörden sowie dem Deutschen 
Roten Kreuz zu ermöglichen, wie es in 
dessen Schreiben vom 1. Mai 1941 an 
das DRK-Präsidium heißt. Während 
die deutschen Militärbehörden dem 
Anliegen eher ablehnend gegenüber 
standen, konnte das DRK, das diesen 
Wunsch ebenfalls hegte, die Ernen-
nung eines Beauftragten mit Hilfe des 
Auswärtigen Amtes durchsetzen. Am 
3. Juni trat DRK-Oberstführer Wick 
seinen Dienst in der entsprechenden 
Funktion in Belgrad an. 1943 forderte 
eine Gruppe von Volksdeutschen – 
zumeist in der Wehrmacht oder der SS 
dienende Männer – eine eigene, dem 
DRK angegliederte Rotkreuzgesell-
schaft Rotes Kreuz bei der deutschen 
Volksgruppe im Banat und Serbien zu 
gründen. Das Auswärtige Amt wollte 
das DRK dazu bewegen, diese Grup-
pe – ähnlich der Konstruktion in Frank-
reich – in einer wie auch immer gearte-
ten Form direkt an das DRK anzubin-
den, da es in der Umsetzung der Wün-
sche der Volksdeutschen erhebliche 
völkerrechtliche Probleme mit dieser 
Konstruktion sah. Daran bestand je-
doch offensichtlich kein Interesse sei-
tens des DRK. Das Amt Auslands-
dienst des DRK war nur bereit, die 
Banater Schwaben in Ausbildungsfra-
gen zu unterstützen (siehe: Morgen-
brod/Merkenich, S. 309-311). 
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Montenegro 

Im Zusammenhang mit der Besetzung 
Jugoslawiens durch die deutsche 
Wehrmacht marschierten Truppen 
Italiens in das zu Jugoslawien gehö-
rende Montenegro ein. Italien machte 
in der Folge aus Montenegro einen pro 
forma unabhängigen Vasallenstaat. 
Nach Vereinbarung eines Waffenstill-
stands zwischen Italien und den Alliier-
ten im September 1943 wurde das 
Land von deutschen Truppen besetzt, 
die Besetzung endete 1944.  

 

Ljubljana 

Im April 1941 besetzte die italienische 
Armee die zum Königreich Jugoslawi-
en gehörende Provinz Laibach und 
gliederte sie am 3. Mai 1941 dem Kö-
nigreich Italien ein. Regiert wurde es 
von einem durch Rom ernannten 
Hochkommissar. Nach dem Waffen-
stillstandsabkommen Italiens mit den 
Alliierten im September 1943 wurde 
die Provinz durch die deutsche Wehr-

macht besetzt, die Verwaltungsstruktu-
ren wurden beibehalten. Zum Kriegs-
ende wurde die Provinz mit dem Sieg 
der Truppen Titos aufgelöst.  

 

Italien 

Am 10. Juli 1943 landeten die Alliierten 
auf Sizilien. 14 Tage später wurde 
Mussolini in Italien entmachtet und am 
29. Juli hörten die Deutschen ein 

Funkferngespräch zwi-
schen Roosevelt und 
Churchill mit, aus dem 
das Bevorstehen eines 
separaten Waffenstill-
stands zwischen Italien 
und den Alliierten hervor-
ging. Das führte dazu, 
dass die Deutschen sich 
auf die Übernahme der 
italienischen Besatzungs-
gebiete in Frankreich und 
auf dem Balkan vorberei-
teten und auch die Beset-
zung Italiens selbst an-
strebten. Bereits zuvor 
waren deutsche Truppen 
strategisch auf alle Regi-
onen Italiens verteilt wor-
den. Ab dem 1. August 

Fortsetzung auf Seite 15) 

Karte von Montenegro  

Die politisch-militärische Lage in Italien zwischen 1943 und 1945  

Briefmarken mit Zuschlag zugunsten des Roten Kreuzes von Montenegro (links) und Laibach (rechts) 

aus der Zeit der deutschen Besatzung von 1944  
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besetzten die deutschen Trup-
pen nach und nach Oberitalien. Am 
3. September schloss die neue italieni-
sche Regierung den Waffenstillstand 
mit den Alliierten, nachdem diese am 
selben Tag auf dem italienischen Fest-
land gelandet waren. Wieder eine Wo-
che später wurde Rom von deutschen 
Einheiten besetzt. Am 13. Oktober 
erklärte die italienische Regierung dem 
Deutschen Reich den Krieg, nachdem 
dieses im Vormonat die Gründung 
eines Satellitenstaates in Norditalien, 
der italienischen Sozialrepublik unter 
dem militärischen Protektorat des 
Deutschen Reichs befördert hatte. 
Dessen Staatschef war dann wiede-
rum Benito Mussolini, den die italieni-
sche Regierung verhaftet und die deut-
schen Truppen bei ihrer Besetzung 
Roms wieder befreit hatten. Über vier 
Monate, von Mitte Januar bis Mitte 
April, zog sich im Folgejahr 1944 die 
Schlacht um Monte Cassino – auf 
halbem Weg zwischen Rom und Nea-
pel gelegen – hin. Anfang Juni zogen 
die Alliierten in Rom ein. Die Teilkapi-
tulation der deutschen Truppen in Ita-
lien erfolgte erst am 2. Mai 1945.  

Griechenland 

Am 6. April 1941 marschierte die be-
reits bei dem Verbündeten Bulgarien 
stationierte 12. Deutsche Armee in 
Griechenland ein, am 23. April musste 
Griechenland gegenüber dem Deut-
schen Reich und Italien die bedin-
gungslose Kapitulation unterzeichnen, 
am 29. April endete der deutsche Feld-
zug auf dem Festland. Bis auf Kreta 
wurden nach und nach im Mai die grie-
chischen Inseln von deutschen und 
italienischen Truppen besetzt, die Luft-
landeoperation auf Kreta begann am 
20. Mai und gelang nur unter hohen 
Verlusten. Anschließend wurde Grie-
chenland in mehrere deutsche, italieni-
sche und bulgarische Besatzungszo-
nen aufgeteilt. Die Besetzung dauerte 
bis 1944.  

In den von den deutschen Truppen 
besetzten Teil Griechenlands entsand-
te das DRK keinen Beauftragten wie in 
die meisten anderen besetzten Gebie-
te, sondern lediglich eine Vertretung 
des DRK nach Athen. Offenbar war 
das DRK hier wegen der diplomatisch 

abgesicherten starken 
Stellung des Schwedi-
schen Roten Kreuzes in 
Griechenland zunächst 
sehr zurückhaltend. Ab 
Spätherbst 1943 über-
nahm dann der DRK-
Beauftragte in Serbien 
diese Funktion für Grie-
chenland unter der neu-

en Bezeichnung Der Beauftragte Süd-
ost mit. Seine Zuständigkeit umfasste 
jetzt den gesamten Balkan 
(Morgenbrod/Merkenich, S. 310). 

In der deutschen Gesandtschaft in 
Lissabon/Portugal war übrigens auch 
ein DRK-Vertreter installiert 
(Riesenberger, S. 333).  

 

Sowjetunion 

Infolge des Nichtangriffspaktes zwi-
schen dem Deutschen Reich und der 
Sowjetunion vom 23. August und des 
Freundschaftsvertrages vom 28. Sep-
tember 1939 wurden nicht nur die Inte-
ressengebiete abgesteckt, sondern 

Fortsetzung auf Seite 16) 

Von links nach rechts: 

Briefmarke der Republica Sociale 

Italiana mit deutschem Feldpost-

stempel; Italienische Briefmarken 

mit Rotkreuzzuschlag vom Februar 

1945; Soldatenheim des DRK 

in Saloniki 

Karte mit den Besatzungszonen in Griechenland  

Karte des Russlandfeldzugs der deutschen Wehrmacht 1941/42  Bereitschaftslazarett in Belgrad, Oktober 1940 
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auch vereinbart, dass die deutschen 
Bevölkerungsgruppen aus der sowjeti-
schen Interessensphäre – sofern sie 
den Wunsch haben – nach Deutsch-
land umgesiedelt werden könnten.  

Neben den Baltendeutschen betraf 
das vor allem die Bukowina- und 
Bessarabiendeutschen. Nachdem die 
Sowjetunion am 28. Juni 1940 das 
früher zu Russland, jetzt zu Rumänien 
gehörende Bessarabien besetzt hatte, 
wurde zwischen dem Deutschen Reich 
und der Sowjetunion am 5. September 
1940 ein Umsiedlungsvertrag ge-
schlossen, der die Umsiedlung der 
Bessarabiendeutschen nach Deutsch-
land ermöglichte. Von dieser Möglich-
keit machte dann die Volksgruppe im 
Oktober 1940 fast geschlossen Ge-
brauch und reiste über Prahovo und 
Semlin bei Belgrad nach Deutschland 
aus. 

Auch die in der rumänischen Bukowina 
– sie wurde im Juni 1940 ebenfalls von 
der Sowjetunion besetzt – lebende 
deutsche Volksgruppe siedelte fast 
vollständig aus. Die Menschen wurden 
zumeist im besetzten Polen angesie-
delt. Gegen Ende des Krieges flohen 
diese jedoch mit der übrigen dort le-
benden deutschen Bevölkerung nach 
Westen. 

Am 22. Juli 1941 begann das Deut-
sche Reich mit seinem s. g. Ostfeldzug 
den Krieg gegen die Sowjetunion. 
Nach anfänglichen Erfolgen erlitten die 
deutschen Truppen bereits Ende 1941/
Anfang 1942 bei der Schlacht um Mos-

kau die ersten schweren Rückschläge. 
Endgültig wendete sich das Blatt mit 
der von August 1942 bis Februar 1943 
dauernden Schlacht um Stalingrad. 
Am 22. Juni 1944 startete die Rote 
Armee ihre Offensive gegen die Hee-
resgruppe Mitte der deutschen Wehr-
macht. Ende August standen die sow-
jetischen Truppen an der Weichsel 
und vor Riga. Damit war die Niederla-
ge des Deutschen Reiches nicht mehr 
aufzuhalten. 

Estland – Lettland – Litauen –  
Ostland 

Die baltischen Staaten hatten erst 
nach dem Ersten Weltkrieg ihre Unab-
hängigkeit von der Sowjetunion er-

langt. Litauen hatte 1923 
den bis dahin unter Völ-
kerbundverwaltung ste-
henden, nördlich der Me-
mel gelegenen Teil Ost-
preußens, das Memel-
land, annektiert. 

Im März 1939 musste Li-
tauen nach einem deut-
schen Ultimatum das Me-
melgebiet wieder an das 
Deutsche Reich abtreten. 
Nachfolgend unterzeich-
neten beide Staaten einen 
Nichtangriffspakt. 

Angesichts des zuneh-
menden Drucks aus der Sowjetunion 
schlossen dann auch Lettland und 
Estland am 7. Juni 1939 einen Nicht-
angriffsvertrag mit Deutschland ab.  

Allerdings gab es seit dem 23. August 
desselben Jahres auch den Nichtan-
griffspakt zwischen dem Deutschen 
Reich und der Sowjetunion. Und die-
ser Vertrag enthielt ein geheimes Zu-
satzprotokoll. Mit ihm vereinbarten die 
beiden Staaten, dass Estland und Lett-
land zur Einflusssphäre der Sowjetuni-
on gehörten. Litauen hingegen wurde 
zunächst dem deutschen Einflussbe-
reich zugeteilt. Nach Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs gab es eine Revisi-
on dieses Zusatzprotokolls. Im Rah-
men des Deutsch-Sowjetischen 
Grenz- und Freundschaftsvertrags 
vom 28. September 1939 wurde Litau-
en der Sowjetunion und Teile Ostpo-
lens dem Deutschen Reich zugespro-
chen. 

Fortsetzung auf Seite 17) 

Bekanntgabe zu einer Lotterie für Hilfen des 

Lettischen Roten Kreuzes von 1942  

Karte Litauens zwischen 1920 und 1940 mit 

den Grenzveränderungen  

Umsiedlung der Bessarabiendeutschen im September 1940 

in Belgrad  

DRK-Brief mit Ostland-Stempel 

Briefmarken mit Zuschlag zugunsten des 

Roten Kreuzes aus der Zeit der deutschen 

Besetzung in Pleskau/Russland von 1942  
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Noch im September/Oktober 
zwang die Sowjetunion Estland, 
Lettland und Litauen dann Bei-
stands- und Stützpunktabkommen 
auf. Ende Oktober wurde die un-
verzügliche Umsiedlung der Bal-
tendeutschen nach Deutschland 
vereinbart.  

Am 17. Juni 1940 folgte die Be-
setzung Lettlands, Estlands und 
Litauens durch sowjetische Trup-
pen.  

In Folge des Angriffs des Deut-
schen Reiches auf die Sowjetuni-
on wurde Litauen innerhalb von 
einer Woche von deutschen Trup-
pen besetzt. Im Juli 1941 geriet 
Lettland und bis Ende August 
Estland dann ebenfalls unter 
deutsche Besetzung. Alle drei 
Länder wurden als Generalbezir-
ke unter deutsche Zivilverwaltung 
gestellt, die wiederum dem 
Reichskommissariat Ostland in 
Riga unterstand. Im Frühjahr 1944 
eroberte die Rote Armee Narva/
Estland, die Kämpfe im Land zogen 
sich dann noch bis November hin. Die 
lettische Grenze überschritt die Rote 
Armee im Juni 1944 und brachte bis 
Mai 1945 das gesamte Land unter 
sowjetische Kontrolle. In der s. g. Fes-
tung Kurland, die noch im März 1945 
von den deutschen Besatzern zur un-
abhängigen Republik Lettland ausge-
rufen worden war, hielten sich noch bis 
zum 8. Mai deutsche Truppen. Litauen 
wurde im Herbst 1944 von der Roten 
Armee erobert.  

Mit Schreiben vom 2. Dezember 1941 
teilte das Amt Auslandsdienst im DRK-
Präsidium der Liga der Rotkreuzgesell-
schaften mit, dass das DRK bei den 
entsprechenden Reichskommissaria-
ten sowohl einen Beauftragten für das 
Ostland – Estland, Lettland, Litauen 

und Weißruthenien – 
mit Sitz in Riga und ei-
nen für das besetzte 
ukrainische Gebiet mit 
Sitz in Rowno ernannt 
habe. Die ehemaligen 
nationalen Rotkreuzge-
sellschaften der balti-
schen Länder wurden 
aufgelöst und in örtliche 
Volkshilfen umgewan-
delt, wie aus einer im 
Bundesarchiv vorhan-
denen, undatierten Ver-
fügung des Amtes S-O 

hervorgeht (siehe Morgenbrod/
Merkenich, S. 309). Nicht klar ist dem 
Verfasser, wie dann z. B. die Weiter-
verwendung des Namens Lettisches 
Rotes Kreuz verbunden mit dem Rot-
kreuzzeichen zu erklären ist.  

 

Finnland 

Zwischen Finnland und der Sowjetuni-
on hatte es bereits von November 
1939 bis März 1940 einen Winterkrieg 
gegeben, in dem Finnland einige Ge-

biete an die Sowjetunion verloren 
hatte. Mit dem Überfall des Deut-
schen Reiches auf die Sowjetuni-
on am 22. Juni 1941 nahm Finn-
land an der Seite des Deutschen 
Reiches diesen Krieg am selben 
Tag wieder auf. Dabei gelang es, 
die zuvor verloren gegangenen 
Gebiete zurückzuerobern und in 
dem nachfolgenden dreijährigen 
Stellungskrieg zunächst auch zu 
halten. Erst eine Großoffensive 
der Sowjetunion im Juni 1944 
wendete das Blatt. Finnland 
schloss einen Waffenstillstand ab 
und verlor nicht nur diese, son-
dern noch weitere Gebiete er-
neut. Zudem musste es sich ver-
pflichten, die noch im Land be-
findlichen deutschen Truppen 
anzugreifen. Der folgende Lapp-
landkrieg, der von September 
1944 bis April 1945 andauerte, 
führte dann am 27. April zum 
Rückzug der letzten deutschen 
Truppen. ▀ 

Einnahmehinweis der Lettischen Rot-

kreuzapotheke von 1944: 

2 mal am Tag 1 Esslöffel.  

Soldatenheim in Parkkina/Finnland 1942 

(unten) und im Juni 1943 (links) 
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